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informica real invest AG
mit dem Sitz in Reichenberg

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am
Freitag, den 29. Mai 2009, 11:00 Uhr
(Einlass: ab 10:00 Uhr)

im Novotel Berlin Mitte
Fischerinsel 12
10179 BERLIN

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
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Tagesordnung

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 
Konzernabschlusses nebst Konzernlagebericht der informica real 
invest AG zum 31. März 2008 sowie des Berichts des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2007/2008

Die vorstehenden Unterlagen liegen vom Tage der Einberufung der Haupt-
versammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Kirchgasse 1a, 
97234 Reichenberg, sowie in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme 
durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen werden diese Unterlagen jedem 
Aktionär kostenlos und unverzüglich übersandt. Sie stehen außerdem im 
Internet unter www.informica-real-invest.ag zum Download bereit.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2007/2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für 
das Geschäftsjahr 2007/2008 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-
rats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2007/2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2007/2008 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Ver-
wendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG einschließ-
lich der Ermächtigung zur Einziehung

Um in Zukunft in der Lage zu sein, eigene Aktien zu erwerben, soll der 
Vorstand zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG er-
mächtigt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu be-
schließen:

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats ei-
gene Aktien in Höhe von insgesamt bis zu 10% des zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung über die vorliegende Ermächtigung bestehen-
den Grundkapitals oder – falls dieser Betrag geringer ist – des zum 
Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung der vorliegenden Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals zu jedem zulässigen Zweck im Rahmen 
der gesetzlichen Beschränkungen nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen zu erwerben.

1.

2.

3.

4.

1.
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Die Ermächtigung wird mit Beschlussfassung wirksam und gilt bis 
zum 28. November 2010. Die Ermächtigung kann durch die Ge-
sellschaft, aber auch durch ihre Tochtergesellschaften oder für ihre 
oder deren Rechnung durch von der Gesellschaft oder von einer 
Tochtergesellschaft beauftragte Dritte ausgenutzt werden.

Der Erwerb erfolgt (i) über die Börse, (ii) mittels eines an alle Akti-
onäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots, (iii) mittels einer an 
alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Einladung zur Abgabe von 
Verkaufsofferten oder (iv) durch die Ausgabe von Andienungsrech-
ten an die Aktionäre.

Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der von der Gesellschaft 
gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
Durchschnitt der Börsenkurse der Aktie der Gesellschaft in der 
Schlussauktion im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichba-
ren Nachfolge-system) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 
dem Tag der Eingehung der Verpflichtung zum Erwerb vorangehen-
den drei Börsenhandelstagen um nicht mehr als 10% über- und um 
nicht mehr als 10% unterschreiten.

Im Falle eines öffentlichen Kaufangebots darf der von der Gesell-
schaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 
den Durchschnitt der Börsenkurse der Aktie der Gesellschaft in der 
Schlussauktion im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse am 9., 8., 7., 
6. und 5. Börsenhandelstag vor der Veröffentlichung des Kaufange-
bots um nicht mehr als 15% über- oder unterschreiten.

Im Falle einer an alle Aktionäre gerichteten Einladung zur Abgabe 
von Verkaufsofferten darf der von der Gesellschaft gezahlte Ge-
genwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der 
Börsenkurse der Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion im 
Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhan-
delstagen vor dem Tag der Annahme der Verkaufsofferten um nicht 
mehr als 15% über- oder unterschreiten.

Ergeben sich nach Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufange-
bots oder einer öffentlichen Einladung zur Abgabe von Verkaufs-
offerten erhebliche Kursabweichungen vom gebotenen Kauf- bzw. 
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Verkaufspreis oder den Grenzwerten einer etwaigen Kauf- bzw. 
Verkaufspreisspanne, so kann das Angebot bzw. die Einladung zur 
Abgabe von Verkaufsofferten angepasst werden. In diesem Fall 
bestimmt sich der maßgebliche Betrag nach dem entsprechenden 
Kurs am letzten Börsenhandelstag vor der Veröffentlichung der An-
passung; die 15%-Grenze für das Über- oder Unterschreiten ist auf 
diesen Betrag anzuwenden.

Das Volumen eines öffentlichen Kaufangebots bzw. einer öffent-
lichen Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten kann begrenzt 
werden. Sofern ein öffentliches Kaufangebot oder eine öffentliche 
Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten überzeichnet ist, muss 
der Erwerb bzw. die Annahme nach Quoten im Verhältnis der je-
weils zu berücksichtigenden angebotenen Aktien unter insoweit 
partiellem Ausschluss eines eventuellen Rechts der Aktionäre zur 
Andienung ihrer Aktien erfolgen. Ein bevorrechtigter Erwerb bzw. 
eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen von bis zu 50 
Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie eine Rundung nach 
kaufmännischen Grundsätzen können unter insoweit partiellem 
Ausschluss eines eventuellen Rechts der Aktionäre zur Andienung 
ihrer Aktien vorgesehen werden.

Werden den Aktionären zum Zwecke des Erwerbs Andienungs-
rechte zur Verfügung gestellt, so können diese den Aktionären im 
Verhältnis zu ihrem Aktienbesitz entsprechend der Relation des Vo-
lumens der von der Gesellschaft zurückzukaufenden Aktien zum 
Grundkapital zugeteilt werden. Bruchteile von Andienungsrechten 
werden nicht zugeteilt; für diesen Fall werden etwaige Teilandie-
nungsrechte ausgeschlossen. Der Preis oder die Grenzwerte der 
angebotenen Kaufpreisspanne (jeweils ohne Erwerbsnebenkos-
ten), zu dem bei Ausübung von Andienungsrechten Aktien ver-
äußert werden können, wird nach Maßgabe der Regelungen über 
die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsofferten bestimmt und 
ggf. angepasst. Die nähere Ausgestaltung der Andienungsrechte, 
insbesondere ihr Inhalt, die Laufzeit und ggf. ihre Handelbarkeit, 
bestimmt der Vorstand.
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Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser Ermächtigung 
erworbenen eigenen Aktien wie folgt zu verwenden:

Die Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats über 
die Börse oder durch ein öffentliches Angebot an alle Aktio-
näre im Verhältnis ihrer Beteiligungsquote veräußert werden. 
Sie können ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch 
anderweitig gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert 
werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft 
gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. Der auf die Anzahl der unter die-
ser Ermächtigung veräußerten Aktien entfallende anteilige 
Betrag des Grundkapitals darf 10% des zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese Ermäch-
tigung bestehenden Grundkapitals oder – falls dieser Wert 
geringer ist – des zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung der 
vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der 
Gesellschaft nicht überschreiten. Auf die 10%-Grenze ist der 
anteilige Betrag des Grundkapitals von neuen Aktien, die seit 
Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese Ermäch-
tigung aufgrund von etwaigen Ermächtigungen zur Ausgabe 
von Aktien aus genehmigtem Kapital unter Bezugsrechtsaus-
schluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ggf. begeben wor-
den sind, anzurechnen, ebenso wie der anteilige Betrag des 
Grundkapitals, der auf Options- und/oder Wandelanleihen 
mit einem Options- bzw. Wandlungsrecht auf Aktien entfällt, 
die aufgrund von etwaigen Ermächtigungen gemäß §§ 221 
Abs. 4, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG seit Beschlussfassung der 
Hauptversammlung über diese Ermächtigung ggf. ausgege-
ben worden sind.

Die Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats Drit-
ten als Gegenleistung zum unmittelbaren oder mittelbaren 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Betei-
ligungen an Unternehmen oder im Rahmen von Unterneh-
menszusammenschlüssen angeboten und übertragen wer-
den.

Die Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats Per-
sonen, die in einem Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft oder 
einem verbundenen Unternehmen stehen, zum Erwerb an-
geboten werden oder können an solche Personen übertra-
gen werden.

2.

a)

b)

c)
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Die Aktien können ferner eingezogen werden, ohne dass die 
Einziehung oder die Durchführung eines weiteren Hauptver-
sammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung kann auch 
dergestalt erfolgen, dass sich das Grundkapital nicht verän-
dert, sondern durch die Einziehung der Aktien der Anteil der 
übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG er-
höht wird (§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG). Für diesen Fall wird der 
Vorstand ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der 
Satzung entsprechend anzupassen.

Das Bezugsrecht der Aktionäre auf eigene Aktien wird insoweit aus-
geschlossen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächti-
gungen nach Ziffern 2) a) bis c) verwendet werden.

Die Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien, zu ihrer Veräuße-
rung oder anderweitigen Verwendung bzw. zu ihrem Einzug kön-
nen unabhängig voneinander, einmal oder mehrmals, ganz oder 
auch in Teilen ausgeübt werden. Soweit Aktien als Gegenleistung 
verwendet werden, kann dies auch in Kombination mit anderen 
Formen der Gegenleistung geschehen.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008/2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ASNB Revision & Treuhand Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für die Gesell-
schaft für das Geschäftsjahr 2008/2009 zu wählen.

d)

3.

4.

5.

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 4 der Ordentlichen Haupt-
versammlung vom 29. Mai 2009 gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 
2 AktG

Unter Tagesordnungspunkt 4 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Gesell-
schaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Übereinstimmung mit üblicher Unterneh-
menspraxis zu ermächtigen, bis zum 28. November 2010 eigene Aktien im Umfang 
von insgesamt bis zu 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden 
Grundkapitals oder – falls dieser Betrag geringer ist – des zum Zeitpunkt der je-
weiligen Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu 
erwerben.
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Der Vorstand erstattet dazu gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 
AktG den folgenden schriftlichen Bericht:

Erwerb

Um in Zukunft in der Lage zu sein, eigene Aktien zu erwerben, soll der Vorstand 
zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt werden.

Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbehandlung gemäß 
§ 53 a AktG zu wahren. Der vorgeschlagene Erwerb der Aktien über die Börse, 
durch ein öffentliches Kaufangebot, durch die öffentliche Einladung zur Abgabe 
von Verkaufsofferten oder durch die Ausgabe von Andienungsrechten an die Ak-
tionäre trägt diesem Grundsatz Rechnung. Sofern ein öffentliches Angebot oder 
eine öffentliche Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten überzeichnet ist, also 
insgesamt der Gesellschaft mehr Aktien zum Kauf angeboten wurden als von der 
Gesellschaft gekauft werden sollen, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. 
Ausschlaggebend ist insoweit das Verhältnis der Anzahl der jeweils von einzelnen 
Aktionären angebotenen Aktien zueinander. Dagegen ist nicht maßgeblich, wie 
viele Aktien ein Aktionär, der Aktien zum Verkauf anbietet, insgesamt hält. Eine 
derartige Überprüfung wäre nicht praktikabel. Insoweit ist ein eventuelles Recht der 
Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien partiell ausgeschlossen. Eine bevorrechtigte 
Annahme geringer Stückzahlen von bis zu 50 Stück angedienter Aktien je Aktionär 
sowie eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen können in einem solchen 
Fall vorgesehen werden. Diese Möglichkeiten dienen dazu, gebrochene Beträge bei 
der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleinere Restbestände zu vermei-
den und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. Auch insoweit wird daher 
ein eventuelles Recht der Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien partiell ausgeschlos-
sen.

Veräußerung und anderweitige Verwendung

Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung können die von der Gesellschaft erwor-
benen eigenen Aktien entweder eingezogen oder aber durch ein öffentliches Ange-
bot an alle Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligungsquote oder über die Börse 
wieder veräußert werden. Mit den beiden letztgenannten Möglichkeiten der Veräu-
ßerung der erworbenen eigenen Aktien wird auch bei der Veräußerung der Aktien 
das Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt.

In den folgenden Fällen soll jedoch die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre bestehen oder ist das Bezugsrecht der Aktionäre notwendiger-
weise ausgeschlossen:



9Tagesordnung Hauptversammlung der informica real invest AG - 29. Mai 2009

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht im Einklang mit der gesetzlichen 
Regelung in § 71 Abs.1 Nr. 8 Satz 5 AktG vor, dass der Vorstand mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats eine Veräußerung der erworbenen eigenen 
Aktien auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot 
an alle Aktionäre vornehmen kann, wenn die erworbenen eigenen Aktien 
entsprechend der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Barzah-
lung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis der Aktien 
der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreitet. Als Zeitpunkt der Veräußerung gilt der 
Zeitpunkt, in dem die Übertragungsverpflichtung eingegangen wird, auch 
wenn diese noch bedingt sein sollte. Geht der Übertragung keine geson-
derte Verpflichtung voraus, gilt als Veräußerungszeitpunkt der Zeitpunkt 
der Übertragung selber. Dies gilt auch, wenn der Zeitpunkt der Übertra-
gung in der Verpflichtungsvereinbarung als maßgeblicher Zeitpunkt be-
stimmt wird. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die 
eigenen Aktien erfolgt nach dieser Maßgabe zeitnah vor der Veräußerung 
der eigenen Aktien. Diese Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien ist 
unter Berücksichtigung der im Beschlussvorschlag genannten Anrechnun-
gen auf 10% des Grundkapitals begrenzt.

Die Möglichkeit zur Veräußerung eigener Aktien wie vorstehend beschrie-
ben liegt im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre, da durch die 
Veräußerung von Aktien beispielsweise an institutionelle Anleger zusätz-
liche in- und ausländische Aktionäre gewonnen werden können. Die Ge-
sellschaft wird darüber hinaus in die Lage versetzt, ihr Eigenkapital den 
jeweiligen geschäftlichen Erfordernissen anzupassen und schnell und fle-
xibel auf günstige Börsensituationen zu reagieren. Die Vermögens- wie 
auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden gewahrt. Den Ak-
tionären entsteht angesichts des geringen Volumens von maximal 10% 
kein Nachteil, da die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
veräußerten Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den 
Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeit-
punkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Interessierte Akti-
onäre können daher eine zum Erhalt ihrer Beteiligungsquote erforderliche 
Anzahl von Aktien zu annähernd gleichen Konditionen über die Börse 
erwerben.

Die Gesellschaft soll ferner die Möglichkeit haben, eigene Aktien im Rah-
men von Unternehmenszusammenschlüssen und beim (auch mittelbaren) 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen als 
Gegenleistung anbieten zu können.

1.

2.
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Der Preis, zu dem eigene Aktien in diesem Fall verwendet werden, hängt 
von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls und vom jeweiligen Zeit-
punkt ab. Vorstand und Aufsichtsrat werden sich bei der Preisfestsetzung 
an den Interessen der Gesellschaft sowie, soweit möglich, am Börsen-
kurs ausrichten. Der Erwerb von Beteiligungen, Unternehmen oder Un-
ternehmensteilen gegen Gewährung von Aktien liegt im Interesse der 
Gesellschaft, wenn der Erwerb zu einer Festigung oder Verstärkung der 
Marktposition der informica-Gruppe führt oder den Markteintritt in neue 
Geschäftsfelder ermöglicht oder erleichtert. Um dem Interesse der Ver-
äußerer oder der Gesellschaft an einer (ggf. auch anteiligen) Bezahlung 
in Form von Aktien der Gesellschaft für solche Erwerbsfälle zeitnah und 
flexibel Rechnung tragen zu können, ist es erforderlich, sofern nicht auf 
ein genehmigtes Kapital zurückgegriffen werden kann und soll, dass der 
Vorstand zur Gewährung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt wird. 
Da das Volumen der eigenen Aktien beschränkt sein wird und die Aktien 
zu einem Wert ausgegeben werden sollen, der sich, soweit möglich, am 
Börsenkurs orientiert, haben interessierte Aktionäre die Möglichkeit, im 
zeitlichen Zusammenhang mit einer zu den vorgenannten Zwecken des 
Unternehmens-, Unternehmensteil- oder Beteiligungserwerbs erfolgen-
den Veräußerung von eigenen Aktien, bei der das Bezugsrecht der Ak-
tionäre ausgeschlossen wird, Aktien zu im Wesentlichen vergleichbaren 
Konditionen über die Börse hinzu zu erwerben.

Aufgrund der vorstehenden Erwägungen liegt aus Sicht des Vorstands die 
vorgeschlagene Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien im Inter-
esse der Gesellschaft und kann es im Einzelfall rechtfertigen, das Bezugs-
recht der Aktionäre auszuschließen. Der konkrete Bezugsrechtsausschluss 
ist in jedem Einzelfall vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft an der konkreten 
Maßnahme, der Erforderlichkeit der Gewährung von Aktien und der Be-
wertung zu entscheiden.

Ferner soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien Arbeit-
nehmern in der informica-Gruppe zum Erwerb anzubieten oder an solche 
Personen zu übertragen. Die Identifikation der Arbeitnehmer mit ihrem 
Unternehmen ist für die Motivation und die Leistungsbereitschaft von er-
heblicher Bedeutung. Die Erhaltung oder Steigerung von Motivation und 
Leistungsbereitschaft liegt daher im Interesse der Gesellschaft.

3.
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Die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter (Belegschaftsaktien) kann dazu 
einen Beitrag leisten. Der Vorstand soll daher in die Lage versetzt werden, 
von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass das Angebot von Aktien an Mit-
arbeiter nicht zum aktuellen Börsenkurs, sondern mit einem Abschlag 
versehen werden muss, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Vor-
stand und Aufsichtsrat werden die Konditionen für das Angebot von Be-
legschaftsaktien daher in jedem Anwendungsfall unter Berücksichtigung 
dieses Gesichtspunktes prüfen und ihre Entscheidung von den Interessen 
des Unternehmens leiten lassen.

Anfragen und Anträge von Aktionären

Die in § 175 Abs. 2 AktG bezeichneten Unterlagen liegen vom Tage der Einberufung 
der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Kirchgasse 1a, 
97234 Reichenberg, sowie in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die 
Aktionäre aus. Auf Verlangen werden diese Unterlagen jedem Aktionär kostenlos 
und unverzüglich übersandt. Bestellungen bitten wir zu richten an:

GFEI
Gesellschaft für Effekteninformation GmbH
Investor Relations
Carl-Bosch-Haus
Hamburger Allee 26-28
60486 Frankfurt am Main
Tel. (069) 74 30 37 11
Fax (069) 74 30 37 22
lkuhnke@gfei.de

Die Unterlagen stehen außerdem im Internet unter www.informica-real-invest.ag 
zum Download bereit.
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Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem be-
stimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind ausschließlich zu 
richten an:

informica real invest AG
Kirchgasse 1a
97234 Reichenberg
Tel. (0931) 3 22 15 - 75
Fax (0931) 3 22 15 - 85
info@informica-real-invest.ag

Zu veröffentlichende Gegenanträge werden im Internet unter
www.informica-real-invest.ag zugänglich gemacht.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in 
der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der 
Gesellschaft (informica real invest AG, Kirchgasse 1a, 97234 Reichenberg) unter 
Nachweis ihres Aktienbesitzes spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der 
Hauptversammlung in Textform in deutscher oder englischer Sprache anmelden. 
Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der 
Hauptversammlung beziehen und der Gesellschaft bis spätestens am siebten Tag 
vor der Hauptversammlung zugehen. Ein in Textform erstellter Nachweis des Akti-
enbesitzes durch das depotführende Institut reicht aus; der Nachweis muss in deut-
scher oder englischer Sprache verfasst sein. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für 
die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als 
Aktionär nur, wer den Nachweis des Aktienbesitzes erbracht hat.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, 
können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotfüh-
rende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl aus-
üben lassen. Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft 
benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die 
Stimm-rechtsvertreter der Gesellschaft können schriftlich mit den an die Aktionäre 
versandten Eintrittskarten bevollmächtigt werden. Die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf Grundlage der 
vom Aktionär auf dem Vollmachtsformular erteilten Weisungen aus. Einzelheiten 
hierzu ergeben sich aus den Hinweisen auf den Eintrittskarten, die den Aktionären 
über-sandt werden.

Reichenberg, im April 2009

Informica real invest AG
Der Vorstand
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Aus Richtung Frankfurt Oder (A12/E30) Richtung Berlin Zentrum, am Alexander-
platz links abbiegen. Nach 800m erreichen Sie das Novotel Berlin Mitte.

Aus Richtung Hamburg (A24/E26) Richtung Berlin Zentrum, links in die Spandauer 
Str., am Roten Rathaus rechts (2.Ampel) nach 300 m gelangen Sie zum Novotel 
Berlin Mitte.

Aus Richtung Hannover (A2/E30) / Leipzig (A9/E51) Richtung Berlin Zentrum, Pots-
damer Platz, links in die Leipziger Straße. Nach 800m sehen Sie das Novotel Berlin 
Mitte.

GPS:		  N 52° 30‘ 46.72‘‘ E 13° 24‘ 18.20‘‘
Parkplatz:	 Eigene Tiefgarage (gebührenpflichtig)
Flughafen:	 Berlin Tegel Airport
Bahnhof:	 Berlin Ostbahnhof
U-Bahn:	 U2; Haltestelle „Spittelmarkt“ Bus: BUS 147, 148, 257;
		  Haltestelle „Fischerinsel“

Fischerinsel 12
10179 BERLIN
GERMANY
Tel: (+49)30/206740
Fax: (+49)30/20674111
E-Mail: h3278@accor.com



Weitere Informationen unter www.informica-real-invest.ag


